Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Weiterverwendung und kommerzielle Verwertung von Dokumenten des öffentlichen Sektors
Wer sind wir
Der Verband Europäischer Verzeichnis- und Datenbankverleger (EADP) wurde 1966 gegründet und vertritt sowohl Verleger von Telefonverzeichnissen, als auch solche, die business-to–business Verzeichnisse  für einzelne Wirtschaftssparten verlegen. Der EADP hat 187 Mitglieder in 37 Ländern weltweit, er vertritt sowohl Unternehmen aus allen 15 Eu-Mitgliedsländern als auch aus den EU-Beitrittsländern. Verzeichnisverleger setzen schätzungsweise 11 Milliarden Euro jährlich um, sie beschäftigen ungefähr 37 000 Menschen und sind in ständigem geschäftlichen Kontakt mit mehr als 4 Millionen Werbender. Unsere Mitglieder vertreiben sowohl klassisch gedruckte als auch online Verzeichnisse.

Unser Anliegen

EADP Mitglieder unterstützen grundsätzlich den Richtlinienvorschlag der Eu-Kommission, weil er einen besseren und unkomplizierteren Zugang zu Public Sector Information bietet und insbesondere deren kommerzielle Weiterverwendungsmöglichkeiten behandelt. Public Sector Information, von geographischen Informationen bis zum Handelsregister, ist für Internet- und Mobiltelefonnutzer von großem Interesse. Zugang und Weiterverwendung dieser Informationen zu einem fairen und nachvollziehbaren Preis würde es aber auch Verzeichnisverlegern ermöglichen, weiterhin maßgeschneiderte, genaue und umfassende Verzeichnisse zu produzieren. Das Schrumpfen der Datenbasis durch die extrem restriktiven Regegelungen der Datenschutzrichtlinie auf dem elektronischen Kommunikationssektor (Opt-In für Telefonverzeichnisse) könnte ausgeglichen werden durch attraktivere und inhaltlich umfassendere Verzeichnisse – eben durch Nutzung von Public Sector Information. Um effektiv zu sein und die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, bedarf es eines großzügigen Verständnisses des Anwendungsbereiches und der Leitgrundsätze dieser Richtlinie, ähnlich wie in anderen Ländern.

EADP Mitglieder unterstützen deshalb:

· Einen weiten Anwendungsbereich und den Grundsatz, dass Informationen der öffentlichen Hand unabhängig von der Erlaubnis der handelnden Behörde kommerziell weiterverwendet werden dürfen.

· Eine liberale Definition der Begriffe „Dokument“ oder „Information“, ohne die Unterscheidung „basis“ oder „andere“ Information.

· Eine faire Gestaltung der Gebühren und die Verpflichtung der öffentlichen Hand die realen Kosten nachweisen zu können.

· Einen wettbewerbsorientierten Ansatz für die Nutzung von Public Sector Information, die es den Unternehmen in der EU ermöglicht, vom selben liberalen Zugang zu PSI zu profitieren, wie ihre US Amerikanischen Wettbewerber.

· Einen IPR und Datenbankschutz, der greift, wenn Dritte (und nicht Monopolisten der öffentlichen Hand oder ihre Tochtergesellschaften) involviert sind.
Spezifische Kommentare zu den einzelnen Fragen:

1. Prinzip der grundsätzlichen Weiterverwendbarkeit (Art.3)

· Es ist von ausschlaggebender Bedeutung, den Zugang zu Public Sector Information grundsätzlich zuzulassen und diese Information kommerziell oder nicht-kommerziell nutzen und weiterverwenden zu können. Dieses Prinzip der grundsätzlichen Weiterverwendbarkeit darf nicht vom guten Willen der öffentlichen Hand oder der Mitgliedsstaaten abhängig sein, sonst wird diese Richtlinie keine Basis für einen echten Binnenmarkt bezüglich des Austausches von PSI schaffen.

· Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass die Regelung des Art.2 Paragraph 4 „Allgemein zugängliches Dokument“ geklärt werden muss. Ist dieses „Recht“ auf Zugang nicht eindeutig geklärt, wie häufig in der Bundesrepublik, schafft eine solche Regelung lediglich Verwirrung. Im Gegensatz dazu empfehlen wir eine Regelung, wonach Information grundsätzlich zugänglich sein sollte, wenn nicht klarumrissene Copyright oder Datenschutzgründe dagegensprechen.

· Es ist essentiell, das Recht auf kommerzielle Weiterverwendung festzuschreiben und nicht lediglich den Zugang zu Informationszwecken der Bürger zu garantieren.

Der Vorschlag des Parlamentes zu Art. 3 stellt sich für uns als richtig dar, da er als Grundprinzip den generellen Zugang und die kommerzielle Weiterverwendung von PSI vorsieht. Der EADP unterstützt deshalb die Vorschläge des Berichterstatters zu Art. 3.

2. Anwendungsbereich der Richtlinie (Art. 1&2)
· Ein Minimum an Harmonisierung ist notwendig, um das Ziel der Richtlinie erreichen zu können. Deshalb muss der Anwendungsbereich so weit wie möglich gefasst sein, mit möglichst wenigen Ausnahmen. Es ist wichtig, alle Arten von Informationen zu erwägen.
· Es wird schwierig sein, zwischen „basis“ und „anderer“ Information zu unterscheiden, diese künstliche Trennung wird in jedem Mitgliedsland unterschiedlich ausfallen. Wir treten nachdrücklich für eine einheitliche Behandlung aller Arten von Information ein.
· Persönliche Daten müssen umfassend geschützt werden, dies sollte aber nicht zu einem übermäßigen Copyright Schutz führen     
Der EADP unterstützt die Vorschläge Wim van Velzens zu diesen Fragen, weil sie auf die Sicherung eines breiten Anwendungsbereiches hinzielen. Lediglich die Unterscheidung zwischen „basis“ und „anderer“ Information trifft nicht unsere Überzeugung. Dem gegenüber lehnen wir die Vorschläge des Rates, wie er sie in dem neu eingefügten Art. 1 Paragraph 2a und Paragraph 2b formuliert, entschieden ab. Würden sie Wirklichkeit, reduzierte sich die Richtlinie auf ein völlig ineffizientes Instrument.

3. Preisgestaltung (Art.6)

Gemäß des Kommissionsvorschlag sollen die Gebühren für die Gewährung des Zugangs die Kosten der Erstellung, Reproduktion und Verbreitung zuzüglich eines angemessenen Gewinnes nicht Übersteigen. Eine genaue Begründung und Klarstellung des „angemessenen Gewinns“ hält der EADP für notwendig. Unsere Befürchtungen gehen dahin, dass lediglich große Unternehmen sich diese Kosten werden leisten können. Im übrigen sind wir der Auffassung, dass eine eventuelle Registrierungsgebühr gegen jede andere Gebühr gegengerechnet werden muss.

Die US Gesetzgebung für die Weiterverwendung von Public Sektor Information limitiert die Gebühren auf Standartsätze für Suche, Vervielfältigung und Überprüfung. Der EADP hält dies für eine gute Lösung. Sollte die EU nicht ein solch liberales System durchsetzen wollen, so sollte sichergestellt sein, dass die Kosten für das Sammeln (die Sammlung geschieht ja in Erfüllung öffentlicher Aufgaben) nicht in die Gebühren einfließen und dass die öffentliche Hand die tatsächlichen Kosten nachweisen muss.

Der EADP unterstützt die Abänderungsvorschläge des Parlamentes, wonach die Gebühren sich an niedrig zu haltenden Kosten orientieren, kein Gewinn erzielt werden darf, dass Kosten für Sammlung der Informationen nicht einfließen und dass die öffentliche Hand die tatsächlichen Kosten nachweisen muss.

4. IPR Schutz

Der EADP begrüßt die Meinung der Kommission,. dass die Übereinstimmung hinsichtlich des Copyrightschutzes unberührt bleibt, ebenso wie die zahlreichen internationalen, von der EU unterzeichneten Verträge. Dennoch ist der Zugang zu Public Sector Information von außergewöhnlicher Bedeutung für Verzeichnisverleger. So sind zum Beispiel Handelsregister das Rohmaterial für zahlreiche spezialisierte Business to Business Verzeichnisse. Sollte diese grundlegende, öffentliche Information zukünftig Gegenstand weitreichender Copyright oder Datenbankschutzregelungen werden, wird sie unzugänglich und unerschwinglich sein. In diesem Zusammenhang ist die Auffassung der Kommission, dass IPR Schutz nur greift, wenn Dritte ein direktes, privates Interesse an der Public Sector Information haben, wichtig. Wichtig ist auch, dass die von der öffentlichen Hand in Erfüllung ihrer Aufgaben zusammengetragene Information nutzbar für kommerzielle Zwecke gemacht wird, auf nicht-diskriminierende Weise (also keine exclusiven Arrangements), und zu nachvollziehbaren, fairen Preisen (also lediglich Kosten für Vervielfältigung und Verbreitung). 

Wie Sie uns helfen können

Unterstützen sie die vorgeschlagene Richtlinie mit den hier erläuterten Abänderungsvorschlägen. Unterstützen sie den Berichterstatter Wim van Velzen und seine liberale Auffassung, um Europa dem Ziel der Wettbewerbsfähigkeit in der Weltwirtschaft näher zu bringen.
